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Samstag , den 28 . Oktober abends
28 Jahrgang 1916

Lokales.
* Gestern nachmittag wurde der am Dienstag

Äbend verschiedene Gärtner Herr Georg Eichenauer
zur letzten Ruhe bestattet . Mit ihm ist wieder einer
von den alten treuen Männern dahin gegangen,
die stets das Beste im Sinne und an der Erstehung
von Cronberg ihr Teil beigetragen haben . In den
langen Jahren , in denen der Verstorbene hier tätig
und in gutem Ansehen stand , war er stets ein
Förderer im Gemeinwesen . Eine Zeitlang gehörte
er auch der Gemeindevertretung , dem sog. Bürger¬
ausschuß an und der Gesangverein I hatte in ihm
eme gute Stütze . Vieles wurde von ihm geschaffen
oder m die Wege geleitet . Als es noch dunkel in
Eronberg , war er einer von denen , die dafür
sorgten , daß es Petroleum -Lampen gab . und die
Plantanen -Allee in der Hainftraße ist sein Werk.
Auch dem jetzt so sehr verschandelten Philosophen¬
weg hatte er früher viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Wir wollen hiermit auf das morgen Sonn-
tag Abend 8 Uhr m der städtischen Turnhalle ftatt-
ffnöende Schauturnen nochmals aufmerksam machen.

Auf Veranlassung der Kontrollstelle für frei
-gegebenes Leder zu Berlin werden alle selbständigen
Schuhmacher und Pantinenmacher aufgefordert , sich
unter Abgabe der von ihnen benötigten Oberleder¬
mengen zwecks Erlangung einer Oberlederkarte bei
^ ^ .̂ bẑ rkskommiffion 71 der Handwerkskammer
ßu . Wiesbaden schriftlich anzumelden und zwar bis
spätestens zum 30 . Oktober 1916 . Wer eine reqel-
mäßige monatliche Zusendung der Oberlederkarte
wünscht hat dies bei der Anmeldung deutlich zum
Ausdruck zu bringen , damit der Bezirkskommission
e.ine neue Rundfrage erspart bleibt . Die Ober-
lederkarte wird vorerst immer nur für die Dauer
eines Monats ausgestellt.

* Wir haben zur Winterversorgung des Heeres
und der Bevölkerung große Mengen von Sauerkraut
und von Dörrgemüse nötig . Ter starke Zugriff
der Kommunalverbände und der Einzelhaushalte
auf den Weißkohl zum sofortigen Verbrauch hat
eine solche Steigerung der Preise herbeigeführt , daß
die Sauerkraut - und Dörrgemüse -Jnduftrie nicht
mehr kauten kann , ohne daß eine unerträgliche Ver¬
teuerung der Erzeugnisse eintreten müßte . Mit
emer Höchftpreisfeftsetzung ist dagegen nicht anzu-
kampfen , da sie erfahrungsgemäß bei Gemüse wie
bei Obst wie der zahlreichen , behördlich nicht wirk-
lam zu verhindernden Umgehungsmöglichkeiten ver¬
sagt - Der Stellvertreter des Reichskanzlers hat
deshalb auf Antrag des Präsidenten des Kriegs-
ernahrungsamtes durch eine Verordnung über den
Absatz von Weißkohl der Reichsstelle für Gemüse
und Obst das Recht gegeben , daß in bestimmten
örtlich abgegrenzten Bezirken der Absatz von Weiß¬
kohl ohne Rücksicht darauf , ob darüber bereits Ver¬
trage geschloffen sind , nur an sie oder ihre Komissionäre
zulässig sei Nötigenfalls soll sie auch den Weißkohl
enteignen können . Ausgenommen sind nur der
Absatz an Verbraucher innerhalb des gesperrten
Gebietes sofern nicht mehr als 10 Kilogramm an
den gleichen Verbraucher abgesetzt werden . Die
Reichsstelle hat im Reichsanzeiger und im Reichs¬
gemüse - und Obftmarkt die von ihr gesperrten Ge-
vlete und die ernannten Kommissionäre bekannt
gemacht . Die Kommissionäre sind natürlich ange-

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Krotzes Haupt -Quartier , 28 . Oktober 1916 . (W .T .B .Amtlich)

-Westlicher Kriegsschauplatz
flifrT * d<*- © «"« •»IfeWmai -scbaU Kronprinz Rupprecbt von Bayern

wieder irrr ®aten 9eflem  Jnfanteriekämpfe
roteoer eingesetzt . Starke Artillerievorbereitung ging den Anariffen voran

? nfi[önber  über die Linien Gueudecourt , le Beouf , die Fran-
zosen anschließend aus der Gegend von Morval in den Abendstunden
^sürachen . Unsere Truppen haben die verbündeten Gegner durch Artillerie-
Mn ^ ^ -̂ ^ ^ ^ rfeueff nordöstlich von Morval auch mit der blanken
Waffe , zuruckgeworfen . Die Stellungen sind restlos behauptet.

«r ^ -rir -j < l ront  dcs ^eutscken Kronprinzen.
Auch östlich der Maas spielten sich erneut schwere , für uns erfolgreiche

ab . Nach heftigem Artilleriefeuer stürmten aus dem Thiaumont-
wald beiderseits von Douaumont und am Fuminwalde starke französische
Kräfte zum Angriff vor , die sämtlich vor unseren Stellungen für den
Gegner verlustreich zusammenbrachen . 9 T

Oestlicher Kriegsschauplatz
front des eeneralfeldmarscballs Prinzen Leopold von Bayern

5>,irf l tDeitS ÖIr? em  Wirkungsfeuer gegen den Abschnitt westlich von
Luck griff der Rüge gestern bei Zaturcy an . Der Angriff scheiterte voll¬
kommen und unter schweren Verlusten für den Feind.

f? ont  des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl
JBeiberfetts von Dorna Wadra drangen österreichisch -ungarische Truvven

russischen Stellungen ein und nahmen mehrere Höhen ' im Sturm -
8 Offiziere und über 500 Mann wurden gefangen einqebracht.

An der Siebenburglschen Ostfront dauern die Kämpfe in den Grenz-
talern an . südlich von Kronstadt (Vrasso ) wurden von unseren ver¬
bündeten Truppen eme rumänische Höbenstellung in überraschendem Vor¬
stoß genommen und ihren Erfolg in schärfstem Nachdränqen bis ins Tal

geänker ^ ^ a weitert . Im Uebrigen hat sich die Lage nicht wesentlich

Balkan -Kriegsschauplatz
Heeresgruppe des Generalfeldrnarscballs von (Dachensen

-v b£r ^sbl/chen Dobrud scha fanden unsere verfolgenden Abteilungen sehr wenia
Widerstand . Alle Anzeichen deuten auf hastigen Rückzug des Gegners 500 Ver^
sprengte wurden gefangen genommen , einige Mnnitions -Colonnen u. Bagagen erbeutet'

kDazedoniscbe front
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^er erste Generalquartiermeister : Ludendorff



wiesen, alle ihnen angebotenen brauchbaren Kohl-
menaen abzunehmen . Die Preise , die die Kom¬
missionäre höchstens zu zahlen berechtigt sind, sind
nach Vorschlägen örtlicher Kommissionen bestimmt.
Falls es ein Besitzer von Weißkohl zur Enteignung
kommen lassen sollte, muß der Enteignungspreis
unter jenem Preis festgesetzt werden ; beim Klem-
verkauf an den Verbraucher darf dieser Preis nicht
überschritten werden . Von der Reichsftelle für
Gemüse und Obst sind die nötigen Vorbereitungen
getroffen, um zu verhindern , daß der Absatz des
Weißkohl infolge der neuen Verordnung «n bedenk¬
licher Weise stockt. Nur wenn es gelingt , den
Weißkohl den Bedarfsstellen in gerechter Ver¬
teilung zuzuführen , lassen sich schwere Mißstände
bei der Versorgung der minderbemittelten Bevölker¬
ung mit Winterkohl , Sauerkohl und Dörrgemüse
vermeiden . „ . .

* Theater.  Wir wollen auf die am
Sonntag Abend stattfindende Vorstellung besonders
Hinweisen. Zur Aufführung gelangt das beliebte
historische Lustspiel „Die Anna -Lise". Herr Dir.
Herrn . Kavpenmacher , welcher einiae Rollen ,einer
schauspielerischen und gesanglichen Kunst aufs Vor¬
züglichste wiedergab , wird sich als Fürst Leopold
von Dessau, verabschieden, um wieder zur Front
zurückzukehren. Es versäume daher niemand , dieser
wirklich guten Auffühtlmg beizuwohnen . Nach¬
mittags wird . Der Berggeist Rübezahl oder die
verzauberte Küche" gegeben . ^ .

* Hefter die diesjährigen Wechnacksts-Liebes-
qaben -Sendungen für die ans dem Bereiche d-s
18. Armeekorps stammenden Truppen hat dos Be-
zirkskomitee vom Roten Kreuz in -Wiesbaden folg¬
endes bestimmt : Es sollen „Einheitslisten " — jede
für 250 Mann , mit festgelegtem Inhalt im Werte
von 340 Mark zur Versendung kommen. Der
Einkauf der Sachen und dieVerpackuna der Kisten
übernimmt dos Rote Kreuz in Wiesbaden ; alle
andern Kre ' skomitees spenden Kisten dadurch, daß
sie ersterem den Einkaufswert einer oder mehrerer
Kisten ersetzen. Es sind im Ganzen 450 solcher
Kisten aufzubringen -, von dielen hat die Stadt
Wiesbaden allein schon 250 Kisten im Werte von
85 000 Mark übernommen , sodaß vom Roten Kreuz
in den Landkreisen zusammen nur noch 200 Kisten
im Werte von 68 000 Mar ! zu stellen sind. Der
hiesige Zweigoerein des Vaterländischen Frauen-
Vereins hat drei solcher Kisten im Werte vvn 1020
Mark übernommen , die durch eine Hanssammlung
aufgebracht werden sollen. Wir empfehlen sie schon
jetzt dem bewährten Opfersinn unserer Mitbürger;
gilt es doch, unseren töpferen Truppen hierdurch
dafür zu danken , daß sie uns vor den Verwüstungen
und Greueln des Krieges bewahrt haben ! Etwaige
Ueberschüsie fließen der hiesigen Kriegssürsorge zu,
welche sie zu Weihnackstspaketen für unsere rm
Felde stehenden Mitbürger verwenden wird . Gleich¬
zeitig ist wieder , wie im vorigen Jabre , eine Wem-
spende galant , deren Sammlung , Verpackung und
Absendüng gleichfalls der hiesige Vaterl . Frauen¬
verein übernommen hat ; er bittet , die Gaben mög¬
lichst bald an Herrn Forstmeister Lade abzuliefern,
da sie schon am 8. Nov . in Frankfurt sein müssen.
Außer Flaschenwein sind auch Strohhülsen und
Kisten zum Verpacken sehr erwünscht. (S . Inserat)

* Immer wieder tauchen nach Nachrichten auf,
daß Kartoffeln in der Hoffnung auf spätere Er¬
höhung der Preise zurückgehalten werden . Der
Präsident des Kriegsernährungsamts hat in der
Vollsitzung des Reichstags am 12. Oktober den
Vertretern des deutschen Volkes die Erklärung ab-
qeoeben, daß , solange er Präsident des Kriegser-
nährungsantts wäre , Höchstpreise unter keinen Um¬
ständen nachträglich erhöht würden . Ehe er sich
entschließen weroe , einmal vorgenommene Prerssest-
setzungen nachträglich heraufzusetzen, würde er zum
äußersten Mittel schreiten. Man sollte annehmen,
daß diese feierlich abgegebene Erklärung die Hoff¬
nung einzelner Produzenten auf eine nachträgliche
Erhöhung der Kartoffelpreise endgültig zerstören
müßte.

Mittwoch , den 1. Nov ., nachmittags 5 ' ° Uhr
werden die Holzfällungsarbeiten im hiesigen Stadt¬
walde für das Forstjahr 1916 auf dem Bürger¬
meisteramt , Zimmer 4 öffentlich vergeben.

Cronberg , 27 . >0. 1916 . Der Magistrat.

Unter Hinweis auf die „Verordnung über
Walnüsse " im Cronberger Anzeiger vom 14. Ok¬
tober 1916 werden die Besitzer von Walnußbäumen,
die ihre Ernte noch nicht angemeldet haben , ersucht,
dies bis zum 1. November ds Jrs . auf Zimmer 9
des Bürgermeisteramtes nachzuholen.

Cronberg , den 27 . Oktober 1916.
D er Bürgermeister.

Müber -Mittler.

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Slrafen bestraft . Neben der Strafe können die
Vorräte , aus die sich die strafbare Handlung bezieht,
ohne Unierschied. ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden . . .. . .

§ 7. Die Bekanntmachung über die Verfutter-
ung von Kartoffeln vom 23 . September 1916
(RGBl . S . 1075) wird aufgehoben.

Z 8. Diese Verordnung tritt mit Tage der
Verkündung in Kraft.

Berlin , den 14 Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.*

Wird veröffentlicht.
Lronverg , 26. 10. 1916. Der Magistrat

Zur Einkellerung von Kartoffeln und Kohl¬
raben benötigt die Stadt ^

Jteflkrratwte.
Die Besitzer von hierzu geeigneten Kellern wollen
Angebote bis zum Mittwoch , den 1. November auf
Zimmer 8 des Bürgermeisteramtes machen.

Cronberg , den 28 . Oktober 1916.
’ Der Magistrat . Müller -Mittler.

Montag , den 30 . Oktober , nachmittags von
2 bis 4 Uhr werden in der Turnhalle

Esskastanien
verkauft . Bevorzugt werden solche Käufer , welche
die Kastanien in ihrem eigenen Haushalt verwerten
wollen.

Der Magistrat . Müller -Mittler.

Bad Homburg v. d. H ., den 20. 10. 1916.
Zur Veräußerung von Brotgetreide zu Saat¬

zwecken bedarf es der Genehmigung des Kommunal¬
verbandes , für den dos Brotgetreide beschlagnahmt
ist, ohne Rücksicht darauf , ob dos Brotgetreide aus
dem Kommunalverband entfernt werden soll oder
nicht. Ohne Genehmigung des Kommunalver¬
bandes darf also Brotgetreide auch nicht gegen
Saatkarte verkauft werden . Eine Ausnahme besteht
nur sür anerkannte Saatgutwirtschaften und für
zugelassene Händler , die einer Genehmigung zum
Verkauf nicht bedürfen . . M „ . .

Unter Bezugnahme auf dre Bekanntmachung
vom 6. August 1916 (Kreisblatt Nr . 95) ersuche ich
die Ortsbehörden um wiederholte Veröffentlichung
dieser Bestimmungen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V . : von Bernus.

Wird veröffentlicht.
Cronberg , den 26 . Oktober 1916.

Der Magistrat . Müller -Mittler.

Bekanntmachung über kartotteln
Vom 14. Oktober 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs¬
maßnahmen zur Sicherstellung der Volksernährung
vom 22 . Mar 1916 (RGBl . S . 401) wird verordnet:

8 1 Die Regelung der Versorgung der Be¬
völkerung mit Speisekartoffeln (8 2 der Bekannt¬
machung über die Karkoffelversorgung vom 26. Junr
1916 RGBl . S . 690 ) hat nach dem Grundsatz zu
erfolgen , daß b' s zum 15. August 1917 nicht mehr
als i 1/2  Pfund Kartoffeln für den Tag und Kopf
der Bevölkerung durchschnittlich verwendet werden
dürfen . Dabei ist vorzuschreiben, daß der Kuctoffel-
erzeuger auf Tag und Kopf bis 1V2 Pfuno Kar¬
toffeln seiner Ernte für sich und sür reden Ange-
hörigen seiner Wirtschasi verwenden darf , während
im übrigen der Tageskopfsatz auf höchsten? 1 Pfd.
Kartoffeln mit der Maßgabe festzusetzen' ft, daß der
Schwerarbeiter eine tägliche Zulage bis 1 Pfund
Kartoffeln erhä 't.

82 . Kartoffeln , Kartoffelstärke , Kartoffe -̂
stärkemehl sowie Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei
dürfen , vorbehaltlich der Vorschris. im Absatz 2,
nicht verfüttert werden.

Kartoffeln , die als Spersekartoffeln oder als
Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind, dürfen an
Schweine und an Federvieh und , soweit die Ver-
fütterung an Schweine und Federvieh nicht möglich
ist auch' an andere Tiere verfüttert werden.

' 8 3- Es ist verboten , Kartoffeln einzusauern
und die an die Trocken-Verwertungs -Gesellschaft m.
b. H. in Berlin abzuliefernden Mengen zu vergällen
oder mit anderen Gegenständen zu * rmengen .,

8 4. Der Handel und der Verkehr mit Saat¬
kartoffeln ist bis auf weiteres verboten.

Verträge über Lieferung von Saatkartoffetn
gelten , soweit die Lieferung nicht bis zum 20 . Ok¬
tober 1916 erfolat ist. als aufgehoben.

8 5. Als Kommunalverband im Smne die,er
Anordnung gilt die von der Landeszentralvehörde
aemäsi 811 der Bekanntmachung über die Kartoffel¬
versorgung vom 26 . Juni 1916 (RGBl . S . 590)
bestimmte Behörde . ,

8 6. Wer den Vorschriften rm 8 2 Abs. 1,
8 3, § 4 Abs. 1 zuwiderhandelt , wird mit Ge-
fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

Bekanntmachung über die Bewirtschaftung I
von Milch und den Verkehr mit Milch.

Auf Grund de- 8 41 der Verordnung über
Speisefette vom 20  Zull 191® (RGBl . 5 . 755)  und
des 8 l der Bekanntmachung über die Errichtung
eines Rriegsernährung -amtes vom 22.  Mai 1916-
(RGBl . 5 . 4:02) wird über die Bewirtschaftung von
Milch und' den Verkehr mit Milch folgende- bestimm!:

1. Bewirtlchaftu na von Milch.
§ 1.

Die Bewirtschaftung von Mi 'ch wird der Reichs-
stelle für Speisefette vom 20. Zull \ty\ 6 (RGBl . 5.
755) errichteten verteile ngsstellen übertragen Zhre
Zuständigkeit richtet sich nach der Verordnung über
Speisefette vom 20 . Zuli 1916.

8 2.
Milch im Sinne dieser Bekanntmachung '.st Ruh-

nrilch und -sahne in unbearbeitetem Ausland (voll-
milch, Magermilch , Buttermilck», öahne , Dauermilch
und Daucrsahne jeder Art , Joghurt , Res'sr und ähn^
liche Erzeugnisse).

Sahne ist jede mit Fett angereicherte Mtlch.
Dauermilch ist insbesondere : kondensierte, sterili¬

sierte, homogenisierte, trockene Milch ; Dauersahne ist
insbesondere : koiidersierte. sterilisierte und trockene Sahne.

2 . Verkehr mit Milch.
8 5.

Selbstversorger sind die Ruhhalter nebst ihren
hausholl - - und kvirtschaft- angehörigen.

Selbstversorgern in der Bedarf an . Milch zu be¬
lassen. hierdurch werden der für die Butlererzeugung
und Butterversorgung getroffenen besonderen Bestimm
unaen der Verordnung über Speisefette vom - 0. Jult
19I 6 und der dazu von der Reichsstelle aufgesteUtcn-
Grundsätze nicht berührt. - f. < ...m I

Der Bedarf der Selbstversorger an Vollmilch zum |
unmittelbaren menschlichen verbrauche kann vom
Rommunalverbande mit Zustimmung der übergeord¬
neten verteilung - stelle festgesetzt werden.

8 4
voUmilchversorgungsberechti- te sind: '
a ) Rinder bis zum vollendeten sechsten Lebens¬

jahre,

Z in d-n <•«'“ d--i rn °na.

Difsddjsfttllt 9 trifft t>Sff-r« S -stimm»»s-n u| et
die zu gewälstenden Mengen ; sie kann bei de- Be¬
rechnung die Zahl der Rranken nach einen Prozent¬
satz der Bevölkerung festsetzen.

Die Bescheinigungen zu ä sind von dem Amts
arzt oder einer von dem Rommunalverbande zu be-
zeichnenden Stelle auszustellen oder nachzuprufen

Vollmilchversorgungsberechtigte habenAnspruch
auf Zuteilung von Vollmilch nur msowel,

"^ ^ Soweit ' nach Deckung des Bedarfs der vollmilch-
vcrsorgungsberechtigten noch Vollnnlch zur e f g
steht, haben Rinder im 7. bis 14- ^ benszahr em
Vorrecht auf Zuweisung von Vollmilch (vo in
vorzugsberechtigte).

Die gemäß 8 4 Ab? 2 ftstgefetzte Vollmilch menge
ist vom Rommunalverband auf die im § 4 S „
Bevölkerunosgruppen zu verteilen. Das tu f
milch enthaltene Fett ist dem Rommunalverban b
der Aufstellung des FettverteilungsplE durchs d'-
ReichsstcUe1§ 6 Abs . 1 Nr . 2 der Bekanntmachu S
über Speisefette vom 20. > li 1916) "' cht Ans tz

v °llmilch fc ><n I« B*
milchversorgungsberechtlgten hmaus zur 't J ^
steht, wird sie dem Rommunalverbande bei Aufs uu v
des Fettverteilungsplans in Anrechnung ge
hierbei ist 1 Liter Vollmilch 28 Gramm Fett
zusetzen. * I



I

Insofern die Entrahmung von Milch und die
Verarbeitung zu Butter aus teckmischen Gründen nicht
möglich ist, kann die Reichsstelle von der Feltan-
rechnung ganz oder teilweise absehen.

8 6
Die Aommunalverbände haben unverzüglich die

Einrichtungen zu einer geregelten Verteilung der in
ihrem Bezirke gewonnenen und ' in ihren Bezirk gelie¬
ferten Milch zu treffen.

Die Aommunalverbände können den Gemeinden
die Regelung der Milchverteilung für den Bezirk der
Gemeinde übertragen . Gemeinden , die nach der letzten
Volkszählung mehr als zehntausend Einoohner hatten,
können die Uebertragung verlangen.

Die Verabfolgung von Vollmilch an die Ver¬
braucher darf /nur /gegen Bezugskarte oder anderen
behördlichen Ausweis erfolgen

a ) in Gemeinden von mehr als zehntausend
Einwohner,

b ) in anderen Gemeinden , sofern sie Milchzu-
weisung beantragen.

Die Landeszentralbehörden können Gemeinden
von mehr als zehntausend bis höchstens dreißiglausend
Einwohnern , sofern sie nicht Milchzuweifung bean-
tragen , von dieser Vorschrift befreien.

Die Aommunalverbände können für ibren Bezirk
oder für bestimmte Gemeinden ihres Bezirkes anordnen,
daß die Abgabe von Magermilch an die Verbraucher
nur gegen Magermilch -Bezugskarte oder gegeit anderen
behördlichen Ausweis erfolgen darf.

Zur Sicherung des Milchbedarfs können die nach
K \ 4t Abf . 2 der Verordnung über Speisefette vom
20 . Juli (9 >6 zuständigen Stellen die Lieferung von
Milch an Aommunalverbände oder j Gemeinden an
ordnen , wird eine solche Anordnung getroffen , so gilt
die belieferte Stelle als Milchaufkäufer im Sinne des
8 ( 4- Abf . l daselbst.

8 8
Die Aommunalverbände und Gemeinden sind be¬

rechtigt , Höchstpreise für Vollmilch und für Mager»
milch beim verkaüfe durch den Erzeuger sowie im
Groß - und Kleinhandel feslzufetzen. Gemeinden von
mehr als zehntausend Einwohnern sind zur Festsetzung
von Höchstpreisen für Vollmilch und für Magermilch
im Alemhandel verpflichtet.

Die Höchstpreisfestsetzung bedarf der Zustimmung
der zuständigen verteilungsstelle.

Die Reichsstelle kann Anordnungen über die
obercn Grenzen für die höchstprcisfestsetzungen treffen.

Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
des Gesetze- , betreffend Höchstpreise, vom 4. August

in der Fassung der Bekanntmachung vom ~\7.
Dezember (9 ( 4 (Reichs -Gesetzbl. S . 5 (6) in Verbin¬
dung mit den Bekanntmachung vom 2 ( . Januar (9 (5
(Reichs -Gesetzbl . S . 25 ) und vom 23 . März ( 9,6
(Reichs -Gesetzbl . S . ( 83 ) .

8 9
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmte Stellen können die Aommunalverbände und
Gemeinden zur Regelung des Aiilchverkehrs und der
Preise anhalten ; sie können -sie für die Zwecke der
Regelung vereinigen und den verbänden die Befugnisse
und Pflichten aus den §§ 6 bis 8 ganz oder teilweise
übertragen . Sie können die Regelung für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirkes selbst vornehmen . Soweit
nach diesen Vorschriften die Regelung für einen
größeren Bezirk erfolgt , ruhen die Befugnisse der zu
diesem Bezirke gehörenden Aommunalverbände und
Genieinden.

8 io
Ls ist verboten:
( . Vollmilch und Sahne in gewerblichen Be¬

trieben zu verwenden;
2 . Milch jeder Art bei der Brotbereituna und

zur gewerb ?mäßigen Herstellung von Schoko¬
laden und Süßigkeiten zu verwenden;

3 . Sahne in Aonditoreien , Bäckereien , Gast -,
Schank - und Speisewirtschaften sowie in Er-
frischuntzsräun en zu verabfolgen;

Sahne in den Verkehr zu bringen , außer zur-
Herstellung von Butler in gewerblichen Be¬
trieben und außer zur Abgabe an Aranke und
Arankenanstalten auf Grund amtlicher Be
fcheinigung (§ 4) ;

5 . geschlagene Sahne (Schlagsahne ) oder Sahnen¬
pulver herzustellen;

6 . Milch bei Zubereitung von Farben zu ver¬
wenden ;

7. Milch jur Herstellung von Aasein für tech¬
nische Zwecke zu verwenden;

8. Vollmilch an Aälber und Schweine, die älter
als sechs Wochen sind, zu füttern.

Amtlicher Tagesbericht von 27 . AKLober
Westlicher Kriegsschauplatz

Hrmee des Generalfeldmarschall Kronprinz Rupprecbt von Bayern
Bei starker Feuertätigkeit der Artillerie ist es nördlich der Somme

nur zu Gefechten von Erkundungsabteilungen gekommen . Auf dem Südufer
ist durch unser auf feindliche Gräben gelegtes Wirkungsfeuer ein sich vor¬
bereitender Angriff der Franzosen im Abschnitt Fresnes — Mazancourt—
Ehaulnes niedergehalten worden.

^ront des deutschen Kronprinzen.
Der Artilleriekampf war tagsüber auf dem östlichen Maasufer zwischen

Pfefferrücken und Woevre sehr heftig . Mittags griffen die Franzosen
unsere Stellung östlich von Fort Douaumont an ; sie wurden überall
verlustreich abgewiesen.

Oestlicber Kriegsschauplatz.

front des Generalfeldmarscballs Prinzen Leopold von Bayern
An der Schtschara wiederholten die Russen nachts zweimal vergeblich

ihre Angriffe ; die stürmenden Kompagnien wurden von der Grabenbefatzunq
durch Feuer zurückgetrieben . Weiter südlich an der Wedsnamündunq
nahmen schlesische Landwehrleute eine russische Vorstellung und brachten
einen Offizier , 88 Mann gefangen ein . An der Lucka -Front dauert im
Abschnitt von Kisielin starkes Artilleriefeuer der Russen an ; um Mitter¬
nacht erfolgte ein Angriff , dervor unsernHindernissenimFeuerzusammenbrach.

front des Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.
Im Südteile der Waldkarpathen sind erneute russisch-rumänische An¬

griffe gescheitert . Vorstöße des Feindes an der Ostgrenze von Sieben¬
bürgen sind zurückgeschlagen worden . Südlich von Predeal und in Richtung
Compolung haben unsere Angriffe Fortschritte gemacht.

fc alkan Kriegsschauplatz.

front des Generalfeldtnarscball von JMackensen.
Die Verfolgung der geschlagenen Dobrudscha -Armee wird fortgesetzt

Die Gegend von Harsova ist von den verbündeten Truppen erreicht.
Mazedonische -front.

Keine wesentlichen Ereignisse.

Die Reichsstelle kann Ausnahmen von den Ver¬
boten in den Nummern ( bis 7 zulassen.

Die Aommunalverbände können mit Zustimmung
der höheren Verwaltungsbehörden Ausnahmen von
dem Verbote der Nr . 8 zur Förderung der Aufzucht
von Zuchbullen (Farren ) zulassen.

3 . Schlußbestimmungen
§ ( ,

Die Reichstelle kann weitere Anordnungen für den
Verkehr und den verbrauch von Milch erlassen . Sie
kann insbesondere nähere Bestimmungen treffen

a) über die Bemessung des Bedarfs der Selbst¬
versorger ;

t>) über den verbrauch von Magermilch zum
unmittelbaren menschlichen Verzehre;

c ) über Art und Umfang der Herstellung von
Dauermilch und Dauersahne jeder Art , von
Poghurt , Aesyr und anderen Erzeugnissen , bei
denen Milch ein wesenlicher Bestandteil ist;
über die Milchbeliefdrung der Betriebe , in
denen solche Erzeugnisse hergestebt werden , und
über die Regelung des Derkehr und des Ver¬
brauchs solcher Erzeugnisse,

vor dem Erlaffe von Bestimmungen der unter
a und b beze-chneten Art ist der Beirat der Reichs¬
stelle zu hören.

Die verteilungsstelle , Aommunalverbände und
Gemeinden sowie die nach § 9 gebildeten verbände
haben , soweit ihnen die Regelung des Milchverkehrs
übertragen ist, die Reichsstelle auf verlangen Auskunft
zu erteilen und ihren Weisungen Folge zu leisten. Die
Äeichstelle ist befugt , mit ihnen unmittelbar zu verkehren.

^ . J 12., , ®fl ,J? er Durchführung dieser Bekanntmachung
haben die verteilwigsstellen , Aommunalverbände und
Gemeinden mitzuwirken.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimm*
imgcn zur Ausführung dieser Bekanntmachung . Si
können bestimmen , daß die den Aommunalverbänden
und Gemeinden übertragene Anordnungen durch deren.
Vorstände erfolgen Sie bestimmen , wer als höhere
Verwaltungsbehörde , Aommunalverband und Gemeinde
anzufehen ist

8 ( 4
rt. Gefängnis bis zu einen Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntaufen Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:

( . wer den Vorschriften im § (0 zuu verhandelt;
2 . wer den auf Grund der §§ 6, 7, 9, ( ( , und

(o getroffenen Bestimmungen oder An¬
ordnungen zuwiderhandelt.

Neben der Stra -e kann auf Einziehung der Er-
zeugwffe erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht , ohne Unterschied, ob sie dem Täter
gehören oder nicht.

8 J5
Dw Verordnungen über Beschränkung der Milch-

verwendung vom 2. September (9 (5 , über Regelung
der Milchpreife und des Milchverbrauchs vom 4.
November (9,5 , über den Maßstab für den Milch¬
verbrauch vom ( (. November (9 (5 und über die
Verwendung vor Milch zur Herstellung von Süßig-
kelten und Schokolade vom 29 . Dezember ) 9 (5
(Reichs -Gesetzbl. (9,5 S - 545 , 723 , 757 , 849 ) treten
außer Araft.

au f tZrund dieser Verordnungen erlassenen
Bestimmungen bleiben , soweit sie nicht durch die
Bestimmungen dieser Bekanntmachung aufgehoben sind,
so lange in Araft , b .s sie durch die auf Grund dieser
Bekanntmachung zu erlassenden neuen Bestimmungen
ersetzt werden . Zuwiderhandlungen gegen sie werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Die auf Grund des 8 ( der Verordnung zur
Regelung der Milchpreife und des Milchverbrauchs
vom rcovember , 9 (5 (Reichs -Gesetzbl . S . 727)
festgesetzten Preise gelten bis zur anderweiten Fest¬
setzung als Höchstpreise im Sinne des 8 8 dieser Be¬
kanntmachung.

§ (6
2)ie Vorschrift im § 6 Abf . 3 tritt mit dem

( . November (9 (6 in Araft ; die Reichsstelle kann
auf Antrag der Landesregierung den Zeitpunkt des
Inkrafttretens bis längstens ( . Dezember (9 ( 6 hin¬
ausschieben . Die übrigen Vorschriften dieser Bekannl-
mackung treten mit dem Tage der Verkündung in
Araft.

Berlin , den 3 Oktober (9 (6.
Der Präsident des Ariegsernährungamts

von B a l 0 ck i.
wird veröffentlicht.

Lronberg , den 2 (. (0 . (9 (6.
Der Magistrat. Müller -Mittler



DankSagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme

bei dem Hinscheiden meines lieben Gatten, unseres
gutenVaters, Großvaters,Schwiegervaters,Schwagers
und Onkels

HeiTO

Georg Wilh.Eichenauer

Jugendwehr
"Montag Abend

Uhr
äniroien zur Uebung.

empfehle

In Falkenstein verschied gestern der Kommandant
der Freiwilligen Feuerwehr

Kränze
sagen wir Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Aß-
maun für die trostreiche Grabrede, dem Gesang¬
verein I für die Ehrung , sowie den Blumenspendern
unseren innigsten Dank.

Frau Marie Eichenauer
Familie Ph. Krieger.

Eronberg , den 28. Oktober 1916.

'Pis!
für unsere Truppen im Felde!

von 1.20 Mark und höher.
Heinrich Limper

Gärtner
26 Talweg 26.

Herr 'Johann  Schmitt
Bezirksuorlfeher des 6aues ii

der uns stets ein lieber Kamerad und Freund war.
Seine Beerdigung findet Sonntag , nachmittag

gebeten, sich zur Beteiligung um 2 Uhr im „Grünen
Wald " zu versammeln.

Kunz,  2 . Brandmeister.

,4 Uhr statt und werden die hiesigen Kameraden

Chrisanthemuin
hat abzugeben

gtrau Schüßter
Krankenhausstraße 8._

Mitbürger!
Helft uns, unseren tapferen Feldgrauen eine Weihnachtsfreude

zu machen durch Spendung:

1. von Geldbeiträgen ** ***_ von drei  sog
lEixalxeitskiisterL

(für je 250 Mann , im Werte von 340 Mark), und

2 , DOIl Wßin , zur Stärkung unserer Feldgrauen'
Die Geldbeiträge werden am 1. und 2. November ge¬

sammelt werden, der Wein (sowie Strohhülsen und Kisten)
wird bis 5. November an Herrn Forstmeister Lade erbeten.

liaht uns durch reidie^Saben den Uruppen dafür danken,
dafo fie uns vor den Greueln des Krieges bewahrt haben .'
Vaterland.Frauenverein Cronberg-Schönberg.

Der allerletzte Waggon

(̂ yexxxixfe
und

Kohlrüben

S aison ^
Cronberg i. üaunus

beater

wird am

2 N/£ oani -t 3 -g'
den 30. Ott . von

Frau Gottschalk
am Güterbahnhof verkauft.

Sonntag wird nicht verkauft.

Mosen-
Hochstämme und niedere
Obltbäume

Wir empfehlen für die
ßerbff- u. fFrühjahrspflanzung
in bester Qualität und Sorten:

Pa. Joliannisbee» u. ZtachLlbserlioctiitämme
6 o chf t a m m : Hepfel, Birnen und Zwetfchen
Mirabellen. Reinclauden.Pfiriifche, flprikofen.Kirfchen

Pyramiden und Spalierform :
Pfirfifdie, Sauerkirfchen, Hepfel und Birnen.

Sträucber : -t*
Grohfrächtige Brombeern für Gärten.

Bufchform Quitten, Hprikofen, Hpfelbüfche und
Pyramiden, in den beiten Cafelforten, fehl ftark,
- zu den billigten Prellen. -

Peter Buchsbaum
Telefon Nr . 102 Eichenstraße 45

alle Sorten
Stachel- und Johannis-

beerstöcke
zu haben bei
Kart Gichencmer

Schloßstraße 11.

I

Meihe
Rüben

zarte , gut kochende, hat a >zu
geben

noam MPiotnann
Adlerstraße 1.

mit Gas und elektrisch Licht
sofort zu vermieten.

Näheres Geschäftsstelle.

Wohnung

Direktion Kappenmacher
Inhaber der Prädikate für höheres Kunstintereste.

Sonntag , 29. Oktober 1916, abends 8.30 Uhr
Kassenöffnung7 Uhr

im Saale des Hotel Schützenhof

•ygr  Rauchen polizeilich verboten. *3£3

Letztes Auftreten
iiks fjmn Diifhior fjerin.Wimm

oder

Historisches Lustpiel in 5 Akten v H. Hersch.

Personen

ll

Leopold,Fürst zu Anhalt-Dessau,minoren Dir. Kappenmacher
Die Fürstin Henriette, geb. Prinzessin v.

Oranien , seine Mutter u. Vormün¬
derin, Regentin . . . .

Gottlieb Füße, Apotheker in Dessau .
Anna-Lise, seine Tochter Fr . Dir.
Marquis de Chalisac, Gouverneur des

Fürsten . . . .
von Salberg , Hofmarschall
Georg Apothekergehilse

Ort der Handlung : Dessau, Zeit:

Toni Lehmann
Adolf Lehmann
Anny Kappenmacher

Willy Herling
M. Kappenmacher
Lilli Kappenmacher

1694-1698.von

Eronberg.

Morgen Sonntag , 29. Okwber

Barchent-Schiessen.
Jugendwehr : Uebungsschießen.

3 Zimmer , Uüche, Bad und
Ukansarde mit allem Zubehör
und etwas Gartenland bis f . Jan.
ev früher zu vermieten.

Frankfurterstraße 37.

ohnung
mit Gaseinrichtung an ordent¬
liche Leute zu vermieten.

Doppesftraße 14.

fiaitfßtl hierzu ab heute: in der Buchhandlung Ehr. Lohmann
Kullul und,Schützenhof' : Sperrsitz 1.10 JC,  I . Platz 0.80F
2. Platz 0.50 Jt . ; an der Abendkasse:  Sperrsitz 1.20 J»

1. Platz 1.— <//£, 2. Platz 0.60
Militär an der Kasse halbe Preise.

Nachmittags
4 Uhr: Kinder-vorktelliing «

Oer Berggeist Rübezahl
oder

Die verzauberte Küche
Karten sind nur an der Kaffe zu Haben: Sperrsitz 50 W
Platz 30 Pfg ., 2. Platz 20 Pfg . Kaffenöffnung3 Uhr-
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